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AiD - Arbeitsschutz im DRK

Hebebühne, Winde), Verhalten bei Pannen. (Selbsthilfe), Verhalten bei Eigenunfällen ... Tragestuhl, Rollstuhl). • Umgang mit speziellen Personengruppen, ggf. 
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Landesverband Baden-Württemberg e.V.



Informationen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter



Bitte heften Sie diese Information im Arbeitsschutz-Ordner ab. Nutzen Sie diese Information als Grundlage für Unterweisungen und auch zur Information Ihrer Mitarbeiter in den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Tätigkeitsfeldern.



April 2011



Das große Gähnen !? Sicherheitsunterweisung – Pflicht und Kür Erinnern Sie sich noch … an die Themen Ihrer letzten „jährlichen Sicherheitsunterweisung“? Nicht? Schade. Denn dann war es vielleicht eine der Unterweisungen, bei denen die Teilnehmer bereits nach den ersten Minuten selig ins Reich der Träume entglitten sind. Dabei sind Sicherheitsunterweisungen – oder nennen wir sie besser „Sicherheitsgespräche“ – die beste Gelegenheit, Mitarbeiter über sicherheitsgerechtes Verhalten zu informieren.



Warum das Ganze? Sicherheitsgerecht verhalten können sich Mitarbeiter nur dann, wenn sie wissen wie - und wenn sie dieses Wissen auch anwenden können und wollen. Erstes Ziel Ihrer Unterweisungen muss es also sein, die Mitarbeiter die Lage zu versetzen, sich sicherheitsgerecht zu verhalten, indem ihnen das nötige Wissen und die notwendigen Fähigkeiten vermittelt werden. Zweites Ziel ist die Motivation der Mitarbeiter, dieses Wissen und Können auch tatsächlich in der Praxis anzuwenden.



Wer unterweist wen? Im DRK ist zunächst der „Unternehmer“, also der Vorstand, für die tätigkeitsgerechte Unterweisung der Mitarbeiter verantwortlich. Die praktische Durchführung kann jedoch auf andere Mitarbeiter, meist Vorgesetzte oder andere befähigte Personen übertragen werden. Im DRK ist dies im ehrenamtlichen Bereich teils durch die „Aufgabenkalaloge für Führungs- und Leitungskräfte“ erfolgt. In hauptamtlichen Bereichen kann dies z.B. über Stellenbeschreibungen geschehen. Allerdings ist der Vorstand (Unternehmer) damit nicht aus seinen Kontrollpflichten entlassen. Denken Sie auch daran, dass die Vorgesetzten ihrer Mitarbeiter auch entsprechend ihren Aufgabenbereichen unterwiesen werden müssen. Organisieren Sie also auch für diese Personengruppe Unterweisungen. Können bestimmte Themen nicht durch interne Fachleute vermittelt werden, muss auf externe Fachkräfte zurückgegriffen werden.



Wann, wie oft unterweisen? Unterweisungen müssen bei Bedarf, mindestens jedoch jährlich durchgeführt werden, insbesondere jedoch:  vor Aufnahme der Tätigkeit,  bei Veränderung in den Aufgabenbereichen,  nach Unfällen und  bei Einführung neuer Arbeitsmittel oder Technologien. Damit ist klar, dass für neue Mitarbeiter oder Mitarbeiter mit neuen Aufgabenbereichen zwingend eine Erstunterweisung durchgeführt werden muss. Die nachfolgenden Wiederholungsunterweisungen dienen der Festigung bzw. Auffrischung des Wissens, der Überprüfung des Wissenstandes und der Fertigkeiten. Die Wiederholungen sollen die Mitarbeiter anhalten, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auch in der Praxis anzuwenden.



Wie unterweisen? Von einer guten Unterweisung kann man dann sprechen, wenn die Mitarbeiter/innen danach "wollen, was sie sollen". Die Unterweisung soll das Verständnis für bestehende Vorschriften ebenso wie die Eigen- und Mitverantwortung der Beschäftigten fördern. Sie sollen sich – letztendlich – aus Überzeugung richtig verhalten, nicht weil sie es müssen oder Sanktionen drohen. Ob Mitarbeiter/innen aber vom Arbeitsschutz überzeugt werden, hängt sehr davon ab, wie die Unterweisung durchgeführt wird. Denn: Wer etwas mitgeteilt bekommt, erwartet etwas Neues und Interessantes. Dennoch sollten Informationen an Bekanntem festmachen und den Teilnehmern einen Nutzen versprechen, dann prägen sie sich besser ein. Organisieren Sie doch mal eine betriebliche „Gefahrensafari“ oder Experimentalvorträge zu Gefahrstoffen! Auch sind übers Jahr verteilt mehrere kurze Unterweisungen vor Ort am Objekt von 10-15 Minuten Dauer besser und effektiver, als alle Themen praxisfern in ein oder zwei Stunden Vortrag zu packen. So vermeiden Sie das „Große Gähnen“.



Redaktion: Björn Vetter, DRK Landesverband Baden-Württemberg e.V. Verantwortlich für den Inhalt: Udo Burkhard - Instruktor Technik und Sicherheit, Gefahrgutberater (bd-arbeitsschutz, Aichhalden)
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Informationen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter Beispiel-Themen für Sicherheitsgespräche und Unterweisungen im DRK (nicht abschließende Auflistung) Erstunterweisung bei neuen Mitarbeitern 



   



 



Arbeitsschutz-Organisation: Wie funktioniert der Arbeitsschutz im Verband / in der Gemeinschaft? Ansprechpartner, Zuständigkeiten. Verhalten bei Unfällen. Sicherheitskennzeichnung. Verhalten im Brandfall, Umgang mit dem Feuerlöscher Benutzung und Pflege der ausgegebenen PSA: Kopfschutz, Fußschutz, Gehörschutz, Handschutz, Schutzkleidung Verhaltensregeln im Einsatz. Hygiene-Schulung und Einweisung in den Hygiene- und Desinfektionsplan: u.a. Richtige Händereinigung, Hygienische Händedesinfektion, Richtige Hautpflege Erstschulung nach § 43 IfSG (Lebensmittelbereiche) Sicheres Verhalten auf außerbetrieblichen und innerbetrieblichen Verkehrswegen.



Unterweisungsthemen für spezielle Personengruppen     



  



 



Umgang mit Mitgänger-Flurförderzeugen Umgang mit Flurförderzeugen (Wiederholungsgespräch nach Erstschulung) Umgang mit der Motorkettensäge (Wiederholungsgespräch nach Erstschulung) Umgang mit Winden, Greifzug Kraftfahrerschulung: allgemein (Fahrzeugeinweisung), Ladungssicherung, Umgang mit Fahrzeugeinrichtungen (z.B. Hebebühne, Winde), Verhalten bei Pannen (Selbsthilfe), Verhalten bei Eigenunfällen Kraftfahrerschulung: für geländegängige Fahrzeuge oder Spezialfahrzeuge Verhalten bei Einsatzfahrten / im Straßenverkehr: § 35 StVO, § 38 StVO, § 27 StVO Transport von Gefahrgut: Bestimmungen, Verhalten beim Umgang, Verhalten bei Unfällen, Versandvorbereitung, Verpacken Umgang mit Küchenmessern, Schneidwerkzeugen Wiederholungschulung nach § 43 IfSG (Lebensmittelbereiche), Wechselnde Themen: Hygienische Reinigung, Händehygiene, Temperaturüberwachung, Lebensmittelagerung, …



Weitere Unterweisungsthemen z.B. aus der Grund- und Fachdienstausbildung        



     



 







Umgang mit MPG-Geräten (Wiederholungsgespräch) Verhaltensregeln im Einsatz. Sicheres Heben und Tragen von Patienten Einweisung in die Fahrzeugtechnik (Tragegestell, Tragetisch, Fahrzeugeinrichtungen) Umgang mit Transportmitteln (Trage, Fahrtrage, Tragestuhl, Rollstuhl) Umgang mit speziellen Personengruppen, ggf. Deeskalationstraining. Sicheres Heben und Tragen von Lasten Umgang mit technischen Arbeitsmitteln: Zeltbau, Heizgeräte, Kochgeräte, Handwerkzeuge, Leitern, elektrische Geräte, Stromerzeuger, Beleuchtungsgeräte, Transportmittel, … Umgang mit Gefahrstoffen, Handhabung, Lagerung, Entsorgung: z.B. Flüssiggas, Kraftstoffe, Sauerstoff, Reinigungs- und Desinfektionsmittel Umgang mit Abfällen: Sachgerechte Lagerung, Entsorgung Verhalten im Brandfall, Umgang mit dem Feuerlöscher Benutzung und Pflege der ausgegebenen PSA: Kopfschutz, Fußschutz, Gehörschutz, Handschutz Unterweisung im Umgang mit spezieller PSA: Atemschutz, Infektionsschutz, Overgarment, … Hygiene-Schulung und Einweisung in den Hygiene- und Desinfektionsplan: u.a. Richtige Händereinigung, Hygienische Händedesinfektion, Richtige Hautpflege Hygiene im Einsatz Arbeitsschutz-Organisation: Wie funktioniert der Arbeitsschutz im Verband / in der Gemeinschaft? Ansprechpartner, Zuständigkeiten. Verhalten bei Unfällen. Sicheres Verhalten auf außerbetrieblichen und innerbetrieblichen Verkehrswegen.



Weitere Themen können sich aus der durchgeführten Gefährdungsbeurteilung ergeben. Die Themen werden teilweise durch die regelmäßige Ausbildung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer am Standort abgedeckt. Zum Nachweis sollten auch diese Themen/Ausbildungen nachvollziehbar dokumentiert werden. (siehe GUV-R A1, Punkt 2.3 und die AiD-Information vom Februar 2010)



Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

TÃ¤tigkeit HÃ¤nde waschen, ggf. desinfizieren. Literaturhinweise, Quellen: Einfaches MaÃŸnahmenkonzept Gefahrstoffe. (EMKG). â–» Download und Informationen ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

28.11.2014 - Für ausreichende Übung und Fahrpraxis sorgen. Regelmäßige Fahrerlaubniskontrollen durchführen! ▫ Ladungssicherungskonzepte erstellen ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

dichtigkeit auf, das defekte Bauteil austau- schen. Die Dichtigkeitsprüfung ist bei jedem Flaschenwech- sel erneut durchzuführen und zu dokumentieren! 1 Diese ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Die Unfallkasse des Bundes hat ihr PKW-. UnfallverhÃ¼tungstraining neu aufgelegt. â–» Mehr Informationen: http://www.uk-bund-fahrtraining.de/ ...










 


[image: alt]





AiD - Arbeitsschutz im DRK 

GUV-V / BGV D34. BGG 937. Sonst Fachbetrieb / Sachkun- diger alle 2 Jahre schriftlicher Nach- weis empfohlen. (Betriebsbuch). Unterwiesene Person.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

SichtprÃ¼fungs-Protokoll ist anzufertigen und aufzubewahren. â€¢. Sicherheitsbeauftragter ist fÃ¼r die Einhaltung der wÃ¶chentlichen Sichtkontrolle mit verantwortlich.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter. Nr. 6 ○ Januar 2010. Immer auf der Höhe! Sicherer Einsatz von Leitern und. Tritten. Redaktion: Björn Vetter ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Auch die Kontrolle auf Erfüllung der angeordneten Arbeitsschutzmaßnahmen gehört zum. Aufgabenbereich. Aber auch hier gilt: Führungs- und Leitungskräfte.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

keiten oder TÃ¤tigkeiten im Einsatzdienst, Rettungs- dienst, in der Logistik oder Blutspende. Eine Hilfestellung kann die BroschÃ¼re â€žWas stresst?â€œ der Unfallkasse ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Dr. jur Dieter MÃ¼ller, IVV Bautzen. E-Mail: [email protected] http://facebook.com/AiDArbeitsschutzimDRK http://baden-wuerttemberg.drk.de/arbeitsschutz/.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

te Paket auf der Treppe, bleibt am VerlÃ¤ngerungs- kabel hÃ¤ngen oder fÃ¤llt Ã¼ber das achtlos hingelegte. Werkzeug oder das Einsatzmaterial. Gestolpert wird im ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

28.01.2014 - Nach einem Wechsel der Bereifung grundsÃ¤tzlich die Radmuttern / Radschrauben nach 50 km und nach 200 km mit einem richtig eingestellten ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Bewegung des FuÃŸes beim Gehen anpasst, beugt. Rutschen vor. Gleichzeitig soll er den ganzen FuÃŸ fest umschlieÃŸen und dadurch entsprechenden Halt.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Unter wirtschaftli- cher Unternehmung ist jede organisatorische Zu- sammenfassung von persÃ¶nlichen und sÃ¤chlichen. Mitteln zu verstehen, die den Zweck hat, ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Bedeutung von Normen im DRK â€“ Alltag. Wichtige ... soziale Norm im Rahmen der Werteordnung inner- ... Instituts fÃ¼r Normung e.V. (DIN), die EuropÃ¤ischen.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

25.07.2014 - ... AED in medizinischen Einrichtungen und. Betrieben vorgehalten werden, stand die Regelung des Â§ 5 Abs. 2 MPBetreibV im Widerspruch zur.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

kann nur der Betreiber Auskunft geben. Deshalb im Zweifel: Immer grÃ¶ÃŸten Schutzabstand (5 m) wÃ¤hlen! Der Schutzabstand gilt vom tiefsten bzw. hÃ¶chs-.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Fassung in eigener Verantwortlichkeit prÃ¼fen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-WÃ¼rttemberg. e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen. Seite 2 von 2. Blutdruck und Puls in Ruhe und unter Last,. Lunge
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Diese Forderung hat das BMI mit der â€žBundes- unternehmen-UnfallverhÃ¼tungsverordnungâ€œ kurz. â€žBUVâ€œ vom 06.04.2006 erfÃ¼llt. Der Erlass, der ausdrÃ¼cklich ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

mÃ¼ssen geeignete MaÃŸnahmen fÃ¼r den Haut- schutz getroffen werden. In diesem Fachwissen wollen wir das systematische Vorgehen beim. Hautschutz etwas ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Michael Kasper – Fachkraft für Arbeitssicherheit Fachberater Arbeitsschutz. Seite 1 von 2. Foto: Christian Pannecke. Der Schutz der Mitarbeiter vor den Folgen ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

(z.B. KrankenhÃ¤user, Pflegeheime, Hilfsorganisationen usw.) Arbeiten Sie mit staatlichen, Landes- und Ã¶rtlichen Stellen, die fÃ¼r die Ã¶ffentli- che Gesundheit ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

UnfallversicherungstrÃ¤ger und sollten als Richt- schnur herangezogen werden. Literaturhinweise: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. DGUV Vorschrift 1 ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

henden Einzelschicksale erfassen. Todesgefahr Brandrauch. Etwa 80% der Todesopfer bei GebÃ¤udebrÃ¤nden sterben nicht durch die Flammen sondern durch ...
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